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Elternstandards extern 

1. Die Eltern werden durch die Schulleitung über ihre Rechte und ihre Pflichten und jene der 
Lehrpersonen durch die bei Schuleintritt abgegebenen Broschüren des Bildungsdepartements 
informiert.  
 

2. Die Eltern werden durch die Schulleitung mit der Kindergartenanmeldung über die 
Erwartungen an den Lern- und Entwicklungsstand ihres Kindes bei Schuleintritt informiert. 
 

3. Die Eltern werden durch die Schulleitung jährlich über die Bildungsangebote für Eltern 
informiert. 

4. Die Eltern sind über Betreuungsangebote in der Gemeinde und in der Schule durch die 
Homepage informiert. 

5. Die Eltern sind durch die Schulleitung über Sicherheitsmassnahmen betreffend Schulareal, 
Schulunterricht und Notfälle in der Schule durch die Infobroschüre und die Homepage 
informiert. 
 

6. Die Eltern werden durch die Schulleitung und die Klassenlehrperson über Termine, 
Schulausfälle und Veranstaltungen der Schule und der Klasse im Schuljahreslauf frühzeitig 
informiert. 
 

7. Die Eltern sind durch die Schulleitung und die Klassenlehrperson über das eingesetzte 
Personal und deren Erreichbarkeit und Zuständigkeit informiert. 
 

8. Die Eltern sind über ihre Pflichten und die Pflichten der Schule bezüglich des Schulwegs 
durch die Infobroschüre und die Homepage informiert. 
 

9. Die Eltern sind über Spezialdienste und Kooperationspartner der Schule durch die 
Infobroschüre und die Homepage informiert. 

10. Die Eltern teilen der Klassenlehrperson ihre Kontaktdaten und die notwendigen 
persönlichen Gesundheitsinformationen ihres Kindes anfangs Schuljahr und bei Änderungen 
mit. 
 


